


1. Beginn. Das Programm startet mit den im Jahr 2009 geborenen Fohlen.
2. Damit ein Fohlen aus dem Jahrgang 2009 und später als Vierjähriger auf der Euro-
pean Futurity starten kann, muss es in das Nominierungsprogramm einbezahlt sein.
3. Ersatz. Ein einbezahltes Pferd kann nicht durch ein anderes ersetzt werden. Die 
Niminierung kann auch nicht übertragen werden.
4. Nominierender. Alle Vergünstigungen, die dem Nominierenden zustehen, gehen 
an die Person, die das Pferd nominiert hat. 
5. Gebühren.  Die Nominierung eines Pferdes für die Telnahme an der European 
Futurity als Vierjähriger  kostet einmalig die nachfolgende Gebühr. Die Zahlungen 
müssen bis zum 31. März des jeweiligen Jahres geleistet sein (es gilt der Poststem-
pel). Die Nominierungsgebühr ist nicht mit dem Startgeld zu verwechseln. Dieses 
muss zusätzlich geleistet werden, sobald das Pferd für den Start genannt wird. Ein 
Pferd gilt solange nicht als nominiert, bis alle Nominierungsgebühren vollständig 
bezahlt sind.

Absetzer...	 zu bezahlen bis 31.3. des Jährlingsjahres 	 230€
Jährling... 	 zu bezahlen bis 31.3. des 2-jährigen Jahres 	 1,500€
2-jähriger... 	 zu bezahlen bis 31.3. des 3-jährigen Jahres 	 3,800€
3-jähriger...	 zu bezahlen vor dem endgültigen Nennschluss 	 6,250€
4-jähriger...	 zu bezahlen vor dem endgültigen Nennschluss 	 6,250€

Bei Jährlingen bis hin zu 4-jährigen Pferden kann die Nominierungsgebühr wie folgt 
bezahlt werden:
	 Alter des Pferdes	 zu zahlender	 zu zahlen bis
		  Betrag
	 Jährling:		  750€	 31.03 des 2-jährigen Jahres
		  750€  	 31.03. des 3-jährigen Jahres 
	 2-jähriger:	 1,900€	 31.03. des 3-jährigen Jahres
		  1,900€	 vor dem Nennschluss der 
			   European Futurity als 4-jähriger
	 3- und 4-jährige:	 6,250€	 vor dem Nennschluss der 
			   European Futurity als 4-jähriger

Wenn der Nominierende sein Pferd zusätzlich auf der NRHA Futurity in den USA start-
en möchte, sind die entsprechenden Regeln zu befolgen. Bitte beachten Sie # 13.
   Der Nominierende kann mit dem Nennen des Pferdes zur European Futurity schon 
beginnen, selbst wenn noch nicht die gesamte Nominierungsgebühr bezahlt wurde. 
Allerdings darf das Pferd erst starten, wenn die Nominierungsgebühr komplett 
bezahlt ist. Eine Erstattung geleisteter Start- bzw. Nominierungsgebühren ist nicht 
möglich.

6. Bezahlung der Gebühren.  Es ist Sache des Nominierenden, die Gebühren rech-
tzeitig zu bezahlen. Die NRHA übernimmt keine Verantwortung für zu spät entrich-
tete Gebühren oder solche, die mit der Post verloren gingen. Alle Gebühren sind an 
die NRHA in Euro zu entrichten, am besten per Einschreiben. Wenn die Deadline auf 
einen Sonntag fällt, wird die Gutschrift bis zum nächsten Geschäftstag erfolgen. 
Ein Scheck der mangels Deckung zurück geht, wird nicht als korrekte Nominierung 
angesehen. Die nicht ausgeführte Zahlung kann in die Verantwortung von Reiter, Be-
sitzer oder Agent fallen und bezieht sich auf alle ausstehenden Gebühren im Zusam-
menhang mit Start, Boxengeldern etc. oder ein entsprechendes Entgelt für ein NRHA 
anerkanntes Event. Als Agent gilt jeder, der im Auftrag des Besitzers oder Reiters 
gemäß den NRHA Rules im Handbuch handelt.
   Bezahlung mit Kreditkarte. Wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen möchten, ergän-
zen Sie bitte das Nominierungsformular bei den entsprechenden Feldern durch Ihre 
Kreditkartennummer, Angabe der Gültigkeit und der Prüfnummer. Die NRHA belastet 
dann Ihre Karte mit dem entsprechenden Betrag zuzüglich einer 3,5 %igen Bearbei-
tungsgebühr. Sie autorisieren die NRHA mit Ihrer Unterschrift hierzu. Bitte beachten 
Sie, dass zurückgewiesene Zahlungen mangels Deckung wie ein nicht gedeckter 
Scheck behandelt werden. 

7. Erstattungen. Es werden keine Gebühren erstattet für Pferde, die aus welchen 
Gründen auch immer nicht starten können. Wenn eine Nominierungsgebühr im 
voraus geleistet wird, kann später keine Erstattung stattfinden.
8. Start Lizenz. Alle Pferde, die in das Nominierungsprogramm einbezahlt sind, 
müssen zusätzlich eine Start Lizenz (Competition Licence) haben. Hierzu muss das 
ausgefüllte Formular, eine Kopie der Pferdepapiere (bzw. Fotos bei Pferden ohne 
Papiere) und die Lizenzgebühr mit der Nominierung eingeschickt werden. Wenn der 
jeweilige Zuchtverband noch nicht die endgültigen Papiere geschickt hat, muss der 
Besitzer trotzdem die Lizenz zusammen mit der Nominierung beantragen. Die NRHA 
wird dann die Lizenz zurückhalten bis eine Kopie der Papiere eingetroffen ist. Dan-
ach wird der Vorgang zu Ende bearbeitet.
Der Pferdebesitzer muss vor dem Lizenzantrag bereits NRHA Mitglied sein. Wenn der 
Jahresbetrag noch nicht entrichtet ist, muss ein Mitgliedsantrag dem Lizenzantrag 
beigelegt werden. 
9. Mitgliedschaft. Der Nominierende muss ebenso wie der Pferdebesitzer zur Zeit 
der Nominierung über eine gültige Mitgliedschaft verfügen. Liegt diese nicht vor, 
muss dem Nominierungsantrag neben dem Lizenzantrag auch ein Antrag auf Mit-
gliedschaft für den Pferdebesitzer und / oder Nominierenden beigefügt sein. Zudem 
sind die entsprechenden Mitgliedsgebühren zu entrichten. (Siehe Bedingungen für 
Mitgliedschaft im NRHA Handbuch).
10. Besitzerwechsel. Ein nominiertes Pferd kann den Besitzer wechseln und die 
Nominierung beibehalten, wenn der Original Startlizenz Transfer ausgefüllt und an 
die NRHA geschickt wird.    
11. Preisgeld. Von den an die NRHA geleisteten Nominierungsgebühren behält die 
NRHA 5  % Bearbeitungsgebühr ein. Das restliche Geld bildet zu 100 % den Preisgeld-
topf der European Futurity. Davon werden 70 % in der Open und 30 % in der Non Pro 
ausgeschüttet. Diese Aufteilung wird jedes Jahr neu überprüft.

Die Aufteilung auf die diversen Klassen ist wie folgt:
35% 	 Level 4 	 Open/Non Pro
35% 	 Level 3 	 Intermediate Open/Non Pro
20% 	 Level 2 	 Limited Open/Non Pro
10% 	 Level 1 	 Open/Non Pro

Die prozentualen Anteile werden jedes Jahr überprüft und ggfs. angepasst. Die 
Zuordnung der Nominierungsgelder erfolgt gemäß der Aufteilung der Gebühren in die 
jeweiligen Klassen gemäß Showbedingungen und Nominierungsplan. Die Summe der 
Nominierungsgebühren werden im Jahr der Startberechtigung des entsprechenden 
Pferdes ausbezahlt, selbst wenn die so nominierten Pferden nicht teilnehmen. 
Wenn ein European Derby ausgeschrieben wird, kann das NRHA Board of Directors die 
jeweiligen Bedingungen hier so anpassen, dass sie das Derby mit einschließen.   
12. Nominierungs-Incentive. Dieses Incentive Programm ist ein Bonusprogramm, 
das dem Nominierenden Geld auszahlt. Von dem Geld, das ein Pferd auf der Eu-
ropean Futurity (nur Futurity Klassen, keine weiteren) gewinnt, gehen 5 % an den 
Nominierenden, selbst wenn dieser nicht mehr Besitzer des Pferdes ist.  
13. Das NRHA Board of Directors kann zusätzliche Programme mit aufnehmen, um 
eine zusätzliche Startmöglichkeit zu gewährleisten. 
Die Nominierungsgebühren und andere Incentives werden nicht geteilt. Sollte ein 
weiteres Programm mit aufgenommen werden, ist ein Pferd, das startberechtigt 
für eins der Programme ist, auch im anderen startberechtigt. Die Aufnahme eines 
solchen Programms liegt im Verantwortungsbereich des NRHA Board of Directors.                  
14. Es gelten die NRHA Regeln, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Diese 
Regeln können vom Board of Directors angepasst werden.   
15. Stornierung. Die NRHA behält sich das Recht vor, dieses Programm zu jeder Zeit 
und ohne Ankündigung zu modifizieren oder ganz aufzugeben, ohne dass sich daraus 
Rechtsansprüche ergeben. Sollte dieser Fall eintreten, sind die daraus akquirierten 
und noch nicht ausbezahlten Gelder Eigentum der NRHA und werden für das Preis-
gelder der Futurity / und oder Derby verwendet.  
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